
Hinweise für Nutzer und Vermieter von Paddelbooten, Kanus und ähnlichen Kleinfahrzeugen  
im Biosphärenreservat Spreewald 
 
Paddelboote, Kanus und ähnliche Kleinfahrzeuge, die kein amtliches oder amtlich anerkanntes 
Kennzeichen führen, müssen im Biosphärenreservat wie auf den übrigen schiffbaren Landesgewässern 
gekennzeichnet sein. 

Die Kennzeichnung von oben genannten Kleinfahrzeugen wie Ruderbooten (ohne Motor), 
Paddelbooten, Kanus und ähnlichen Fahrzeugen ist in der Verordnung für die Schifffahrt auf den 
schiffbaren Gewässern des Landes Brandenburg (Landesschifffahrtsverordnung - LSchiffV) vom 
25.April 2005 unter dem § 34 Absatz 5 aufgeführt: 
„Soweit Kleinfahrzeuge nicht auf Grund von Absatz 1 ein amtliches oder amtlich anerkanntes 
Kennzeichen führen müssen, sind sie, mit Ausnahme der Segelsurfbretter, wie folgt dauerhaft zu 
kennzeichnen: 

1. mit ihrem Namen:  
der Name ist auf beiden Außenseiten des Kleinfahrzeugs in gut lesbaren mindestens 0,10 
Meter hohen lateinischen Schriftzeichen anzubringen. In Ermangelung eines Namens für das 
Kleinfahrzeug ist der Name der Organisation, der es angehört, oder deren gebräuchliche 
Abkürzung, erforderlichenfalls mit einer Nummer dahinter, anzugeben. Die Schriftzeichen 
müssen in heller Farbe auf dunklem Grund oder in dunkler Farbe auf hellem Grund 
angebracht sein;  

2. mit dem Namen und der Anschrift ihres Eigentümers:  
der Name und die Anschrift des Eigentümers sind an gut sichtbarer Stelle an der Innen- oder 
Außenseite des Kleinfahrzeugs anzubringen.“ 

Die Kennzeichnung ist nicht ausreichend, wenn der Herstellername oder die Typenbezeichnung des 
Fahrzeuges verwendet wird. Die Kennzeichnung kann auch auf der Oberseite des Fahrzeuges 
angebracht werden, soweit sichergestellt ist, dass diese Kennzeichnung von beiden Seiten lesbar ist 
und von weitem jederzeit erkennbar bleibt und nicht etwa verdeckt wird.  
 


